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Editorial

Der elektronische Rechtsverkehr

HLBS-Vizepräsident Dr. Heinz Peter Jennissen, ö.b.v. SV

Um das Einscannen Ihres Gutachtens zu erleichtern, werden Sie gebeten, die Ur-
schrift des Gutachtens in ungebundener Form zu übersenden. Die Abschriften 
können hingegen nach wie vor in gebundener Form übermittelt werden.

Als mich diese Aufforderung in einem Anschreiben zur Gutachtenerstellung im 
Mai 2020 erreichte, musste ich mich doch kurz vergewissern, welches Jahr wir haben.

Bereits 2001 wurden die ersten Schritte durch Verabschiedung des Zustellreform-
gesetzes unternommen, um auch in Deutschland den elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und 
Staatsanwaltschaften einzuführen. Nach nunmehr fast 20 Jahren sollte man meinen, dass dieses Reform-
vorhaben erfolgreich umgesetzt werden konnte. Dass dem nicht so ist, müssen viele Sachverständigen-
kollegen und -kolleginnen in diesen Tagen erfahren.

Der oben zitierten Aufforderung liegt die Tatsache zugrunde, dass man bei der Einführung des elektro-
nischen Gerichts- und Verwaltungspostfaches EGVP die Sachverständigen schlicht vergessen hat. Bedau-
erlicherweise gibt es bislang keine einheitliche Plattform, die auch im Sachverständigenbüro mittlerweile 
digital erstellten Gutachten in elektronischer Form fälschungssicher an die Gerichte zu übermitteln.

Die Digitalisierung wird, wenn auch langsam, voranschreiten, sodass sich auch die Sachverständigen 
mit Lösungen zur digitalen Kommunikation mit den Gerichten und ihren privaten Auftraggebern ausei-
nandersetzen müssen. Auch bei Privataufträgen oder Behörden wird mittlerweile vielfach der Wunsch 
an die Sachverständigen herangetragen, das Gutachten nicht mehr in Papierform, sondern in digitaler 
Form zu übermitteln. Als erster Schritt ist hierzu die Erstellung einer fälschungssicheren digitalen Fassung 
erforderlich, die vom erstellenden Sachverständigen rechtssicher unterzeichnet werden muss. Das Ein-
scannen der Unterschrift und des Rundstempels ist hierzu keine Alternative, wird zum Teil auch von den 
Bestellungsbehörden untersagt.

Die Bestellungsbehörden haben reagiert und die Sachverständigenordnung bereits entsprechend an-
gepasst oder werden dieses in naher Zukunft tun. So heißt es zum Beispiel in der Sachverständigenord-
nung der Landwirtschaftskammer NRW, dass im Falle der elektronischen Übermittlung die qualifizierte 
elektronische Signatur oder ein funktionsäquivalentes Verfahren zu verwenden ist.

Die für das Sachverständigenwesen zuständigen Bestellungskörperschaften haben zur Erstellung einer 
elektronischen Signatur die Aktivitäten kooperiert, sodass unmittelbar über sie oder einen Dienstleister, 
die DE-CODA GmbH, die spezielle Sachverständigensignaturkarte bestellt werden kann. Erstellt wird diese 
von der D-TRUST GmbH, einem Tochterunternehmen der Bundesdruckerei GmbH.

Auf dieser Sachverständigensignaturkarte ist neben den persönlichen Daten auch das jeweilige Bestel-
lungsgebiet hinterlegt und ersetzt bei der Signatur eines Gutachtens sowohl die Unterschrift wie auch 
den Rundstempel.

Mit einer entsprechenden Software wird das digital erstellte Dokument nicht nur digital unterschrie-
ben, sondern gleichzeitig auch vor Veränderungen geschützt, sodass das Dokument bedenkenlos dem 
Auftraggeber ausgehändigt werden kann. Die elektronische Signatur sorgt hierbei sowohl für technische 
als auch rechtliche Verlässlichkeit. Mit dem elektronisch signierten Gutachten sind somit gleichzeitig die 
Voraussetzungen geschaffen, dieses digital bei Gericht einzureichen, sodass nicht, wie anfangs erwähnt, 
ein ungebundenes Gutachtenoriginal zum Einscannen eingereicht werden muss.

Für die Übermittlung der elektronischen Dokumente an die Gerichte ist die Verordnung über die tech-
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) zu beachten, insbesondere die §§ 2 
und 5. Nach dieser Verordnung sind die elektronischen Dokumente in druckbarer, kopierbarer und, soweit 
technisch möglich, durchsuchbarer Form im Dateiformat PDF zu übermitteln.

Welche Ausstattung ist nun erforderlich, um als Sachverständiger elektronisch zu signieren und die 
Dokumente rechtssicher an das Gericht zu übermitteln?
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Die Sachverständigen müssen sich persönlich entweder über ihre Bestellungsbehörde oder über das 
Postident-Verfahren identifizieren lassen und die Signaturkarte mit ihrem jeweiligen Bestellungsgebiet 
beantragen. Die Gültigkeit der Signaturkarte ist hierbei auf das Ende des Bestellungszeitraums begrenzt 
und kann entsprechend der Verlängerung der Sachverständigenbestellung ebenfalls verlängert werden. 
Als weitere Voraussetzung ist ein Kartenlesegerät erforderlich, welches für kontaktbehaftete Signa-
turchipkarten geeignet ist. Zum Signieren der Dateien (z. B. Gutachten-Dateien im PDF-Format oder auch 
Bild-Dateien im TIFF-Format) sind verschiedene Softwareprodukte geeignet. Über die Bestellungsbehör-
den bzw. die DE-CODA GmbH ist hierzu eine Liste abrufbar. Nachdem das Gutachten signiert wurde, ist 
zur Übertragung an das Gericht der Zugang zum elektronischen Rechtsverkehr für den Sachverständigen 
erforderlich. Für die sichere Kommunikation mit der Justiz und den Versand sowie den Empfang von 
Nachrichten wird Governikus Communicator Justiz Edition empfohlen. Die Client-Software ist im Verbund 
des elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs registriert und somit kann auch der oder die 
Sachverständige Gutachten als PDF-Anhang, die zuvor signiert wurden, versenden.

Mittelfristig wird über diese Art der Kommunikation sämtlicher Schriftverkehr mit Auftraggebern und 
Gerichten durchgeführt werden.

Der HLBS wird auch hierbei, wie bereits in der Vergangenheit bei vielen technischen Neuerungen, sei-
nen Mitgliedern unterstützend und beratend zur Seite stehen.

Bonn, im Juni 2020
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